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Text 

Geschäftseinteilung der Bildungsdirektion 

§ 22. (1) Für jede Bildungsdirektion ist eine Geschäftseinteilung zu erlassen, in welcher die 
Aufbauorganisation gemäß einer österreichweit einheitlichen Grundstruktur (Rahmenrichtlinien) 
festzulegen ist. Die Rahmenrichtlinien sind vom zuständigen Mitglied der Bundesregierung im 
Einvernehmen mit den Landesregierungen festzulegen. Der Beschluss über eine Geschäftseinteilung 
obliegt dem Bildungsdirektor oder der Bildungsdirektorin und ist dem zuständigen Mitglied der 
Bundesregierung sowie der Landesregierung zur Kenntnis zu bringen. 

(2) Die Geschäftseinteilung hat unter Bedachtnahme auf quantitative Anforderungen (Zahl der 
Schulen, Zahl der Schülerinnen und Schüler, Zahl der Lehrerinnen und Lehrer), auf regional-
infrastrukturelle Anforderungen (Zahl und Größe der schulerhaltenden Gemeinden und 
Gemeindeverbände, geografische Gegebenheiten sowie verkehrstechnische Situation) und auf allfällige 
entwicklungsspezifische Besonderheiten eine Gliederung in Abteilungen und Referate sowie eine 
Stellvertretungsregelung vorzusehen. 

(3) Zur Beratung sowie zur Vorbereitung eines Beschlusses einer Geschäftseinteilung können 
Bedienstete der Bildungsdirektion sowie externe Personen als Experten oder Expertinnen beigezogen 
werden. 

(4) Der Geschäftseinteilung hat der Grundsatz der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit bei der Geschäftsführung und Gebarung der Bildungsdirektion zu Grunde zu liegen. 
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